
  

Das  vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB
Ablaufschema

Förmliche Beteiligung der Behörden und sonstige Träger
öffentlicher Belange (TÖB),

 §§ 13 Abs. 2, Nr. 3, 4 Abs. 2 BauGB und des BA
Behandlung der Stellungnahmen,

ggf. Einarbeitung in Bebauungsplanentwurf

ggf. Genehmigungsverfahren, § 6 BauGB,
nicht bei Bebauungsplänen, denen ein Flächennutzungsplan 

zugrunde liegt, § 10 Abs. 2 BauGB

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes mit 
Begründung,

 § 3 Abs. 2 BauGB

Ausarbeitung eines Planentwurfs mit Begründung durch
das Planungsreferat oder ein Planungsbüro

Behandlung der Stellungnahmen im Stadtrat, § 1 Abs. 7 BauGB
Feststellungs-/Satzungsbeschluss, § 10 Abs. 1 BauGB

Dies ist das regelmäßig in München durchgeführte vereinfachte Verfahren; es sind aber im Einzelfall 
andere Varianten möglich; insbesondere kann ein Aufstellungsbeschluss entbehrlich sein.

Bei Änderung: Beschluss 
zur erneuten Auslegung, 
Erleichterungen möglich, 

§ 4a Abs. 3 BauGB 

Ortsübliche Bekanntmachung dieses Beschlusses,
§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB

Beteiligung des Bezirksausschusses (BA)
Aufstellungsbeschluss, § 2 Abs. 1 BauGB

Örtsübliche Bekanntmachung der Auslegung,
§§ 13 Abs. Nr. 2, 3 Abs. 2 BauGB (kein Hinweis auf 
umweltbezogene Informationen) § 13 Abs. 3 BauGB

Benachrichtigung der Behörden und TÖB

Mitteilung des Ergebnisses
 § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB

Ausfertigung der Satzung,
Inkrafttreten mit Ersatzverkündung und

Bereithaltung zur Einsicht
§§ 6 Abs. 5, 10 Abs. 3 BauGB
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